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Rechtssatz

Es kommt zum Entfall der Verhandlungsp=icht, wenn Verfahrensgegenstand nur die Lösung einer Rechtsfrage ist, weil

Gegenstand des Verfahrens nicht die Klärung einer Tatfrage, sondern einer Rechtsfrage ist. Der EGMR hat die

AuAassung vertreten, dass eine Verhandlung nicht in jedem Fall geboten ist, und zwar insbesondere dann nicht, wenn

keine Fragen der Beweiswürdigung auftreten oder die Tatsachenfeststellungen nicht bestritten sind, sodass eine

Verhandlung nicht notwendig ist und das Gericht aufgrund des schriftlichen Vorbringens und der schriftlichen

Unterlagen entscheiden kann (vgl. VwGH 29.1.2018, Ra 2017/04/0153).
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